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realer werdendes Haftungsrisiko und die Einführung der Business Judgment Rule dazu beigetragen, dass Aufsichtsräte ein immer größeres Au-
genmerk darauf legen, ihre Tätigkeit minutiös zu dokumentieren, um sich gegebenenfalls gegen den Vorwurf verteidigen zu können, eine uninfor-
mierte Entscheidung getroffen zu haben. Was bislang freilich nur vereinzelt beleuchtet worden ist, ist die sich an ein solches Gebaren früher oder
später zwangsläufig anschließende Frage, ob, auf welche Art und Weise und über welchen Zeitraum hin der Aufsichtsrat beziehungsweise einzel-
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Wann sind Leiharbeitnehmer bei der Ermittlung der für die Anwendbarkeit der Unternehmensmitbestimmung relevanten Schwellenwerte zu be-
rücksichtigen? Diese Zählfrage war bislang höchst umstritten und ist vor dem Hintergrund der praktischen Bedeutung der Arbeitnehmerüberlas-
sung von zunehmend tatsächlicher Relevanz. Der BGH hatte nun die seltene Gelegenheit, eine für die Unternehmensmitbestimmung relevante
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